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BtM-Delikt minder schwerer Fall

r!!
Dib Entscheidun!, ob der Strafrahmen eines mindöi schweren Falles Anwendung

finddniann, isi'aufgrund einer Gbsamtwürdigung allerfür die Wertungvon Tat und'

Täter inlBetracht kommenden Üinstände danach zutreffen, ob das gesamte Tatbild

einsbhfießlich allersubjektiven Momeiiie und derTäterpersönlichkeitvom Durch-
"$chnittdbr erfahrungsgemä.ß vorkommenden Fälle in einem so erheblichen Maße

abweicht, daSs die Anwendung des Regelstrafrahmens nicht mehr angemessen ist, Es

ist Sache des Tatgerichts, die Erschwerungs- und Milderungsgründe auf diese Weise

nach pflichtgernäßem Ermessen gegeneinander abzuwäge1.
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